
17.04.2008I Europäischen Gerichtshof entscheidet Umtausch defekter 
Geräte muss kostenlos sein 
 
Mechthild Rawert begrüßt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum 
Umtauschrecht als klaren Sieg für die Verbraucher. Demnach ist es unzulässig, wenn 
Verkäufer beim Austausch fehlerhafter Produkte eine Nutzungsentschädigung 
verlangen.  
 
Nachbesserung im deutschen Recht notwendig 
 
Verkäufer dürfen beim Austausch fehlerhafter Produkte im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistung keine Entschädigung dafür verlangen, dass die defekte Ware vorher 
benutzt worden ist. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) heute in einem 
wegweisenden Urteil entschieden. Anderslautende gesetzliche Regelungen in 
Deutschland seien mit dem höherrangigen europäischen Recht nicht vereinbar.  
 
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte die Entscheidung mit einer 
Klage gegen den Quelle-Konzern erwirkt. Im konkreten Fall war 17 Monate nach dem 
Kauf eines Herdsets bei der Firma Quelle die Emailleschicht in dem dazugehörigen 
Backofen abgeplatzt. Quelle erkannte den Anspruch auf Gewährleistung an. Da eine 
Reparatur nicht möglich war, musste der Backofen durch einen neuen ersetzt 
werden. Zur Verwunderung der Kundin verlangte der Konzern für die Dauer der 
Nutzung des fehlerhaften Gerätes jedoch eine Entschädigung in Höhe von zunächst 
etwa 120 Euro. Nach Einwänden der Verbraucherin reduzierte Quelle die Forderung 
auf knapp 70 Euro. Der Verbraucherzentrale Bundesverband brachte den Fall 2004 
vor Gericht und forderte den gezahlten Betrag für die Verbraucherin zurück. 
 
Verbraucher, die eine Nutzungsentschädigung bei dem Austausch eines fehlerhaften 
Produktes zahlen sollen, können sich in den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale über ihre rechtlichen Möglichkeiten informieren 
(www.verbraucherzentrale.de). 


